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Verordnung zur Anderung der
Pflanzenschutzgeratekontrollverordnung

Vom 29. Oktober 2024

Auf Grund des § 16 Absatz 5 Satz 1 und 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012
(BGBI. I S. 148, 1281), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Dezember
2022 (BGBI. | S. 2752) geandert worden ist, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Pflanzenschutzgeratekontrollverordnung vom 25. November 2014 (GV. NRW. S. 850), wird
wie folgt gedndert:

1. Die §§ 1und 2 werden wie folgt gefasst:
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w81
Anerkennung

(1) Gewerbliche Betriebe konnen auf Antrag von der zustandigen Behoérde als Kontrollwerkstatt
oder sonstige Kontrollperson zur Durchfiihrung von Kontrollen an Pflanzenschutzgeraten nach
Abschnitt 2 der Pflanzenschutz-Gerateverordnung vom 27. Juni 2013 (BGBI. | S. 1953, 1962) in
der jeweils geltenden Fassung anerkannt werden, wenn

1. der Betrieb die Gewahr bietet, dass die Kontrollen genau, zuverlassig und gemaB den rechtli-
chen Vorgaben durchgefihrt werden,

2. der Betrieb in ausreichendem Umfang Personen einsetzt, die fiir die Kontrolle von Pflanzen-
schutzgeraten fachlich geeignet sind,

3. dem Betrieb die flr die Kontrollarbeiten notwendige Ausristung zur Verfliigung steht und
4. der Betrieb einvernehmlich mit der zustandigen Behdrde Kontrollbereitschaft sicherstellt.
Die naheren Voraussetzungen ergeben sich aus der Anlage 1.

(2) Kontrollstellen, Kontrollwerkstatten und sonstige Kontrollpersonen, die in einem anderen
Bundesland, einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum als solche amtlich anerkannt sind, haben die be-
absichtigte Aufnahme ihrer Tatigkeit in Nordrhein-Westfalen der zustandigen Behdrde anzuzei-
gen. Mit der Anzeige ist der Nachweis der amtlichen Anerkennung als Kontrollstelle, Kontroll-
werkstatt oder sonstige Kontrollperson zu erbringen sowie der Ort fur die Durchfihrung der
Kontrolle zu benennen.

§2
Berechtigung der Kontrollwerkstatten und sonstigen Kontrollpersonen

Die anerkannten Kontrollwerkstatten und sonstigen Kontrollpersonen sind berechtigt,
1. Kontrollen gemaB dem Anerkennungsbescheid durchzufiihren,
2. Anerkennungsschilder nach dem Muster der Anlage 2 zu fuhren,

3. Prifplaketten gemaB § 5 der Pflanzenschutz-Gerateverordnung zu vergeben, wobei das Mus-
ter der Anlage 3 zu verwenden ist, und

4. Prufberichte gemaB § 5 Absatz 2 der Pflanzenschutz-Gerateverordnung zu erstellen.”

2. § 3 wird wie folgt geandert:
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a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

n$3
Verpflichtung der Kontrollwerkstatten und sonstigen Kontrollpersonen".

b) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
.Die Kontrollwerkstatten und sonstigen Kontrollpersonen verpflichten sich,”

c) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

»2. den Prifbericht nach § 2 Nummer 4 an eine von der zustandigen Behorde bekannt gegebene
E-Mail-Adresse per E-Mail zu Ubersenden und den Kontrollablauf betreffende Auskiinfte zu er-
teilen,”

3. § 4 wird wie folgt gefasst:

.S4
Gebiihren

Die Anerkennung einer Kontrollwerkstatt oder sonstigen Kontrollperson ist gebuhrenpflichtig.”

4. § 5 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 5
Inkrafttreten”

b) Satz 2 wird aufgehoben.

5. Anlage 1 wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe ,(zu § 1 Satz 2)" wird durch die Angabe ,(zu § 1 Absatz 1 Satz 2)" ersetzt.

b) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

.Voraussetzungen fiir die Anerkennung als Kontrollwerkstatt oder sonstige Kontrollperson*.

c) In Nummer 1.1 wird die Angabe ,Kontrollstellen” durch die Angabe ,Kontrollwerkstatten und
sonstige Kontrollpersonen” ersetzt.

6. Die Anlagen 2 und 3 erhalten die aus den Anhangen zu dieser Verordnung ersichtliche Fas-
sung.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Disseldorf, den 29. Oktober 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident

Hendrik Wi st

Die Ministerin fur Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Silke GoriBBen
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 2 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/21869-41245-gv32-6anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/21869-41246-gv32-6anlage3.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutzgerätekontrollverordnung 

	Anlagen

